Ulrich Herrmann

Systemzwang und Selbstbestimmung 

Der pädagogische Auftrag der Schule: Selbstbestimmtes Lehren und Lernen

Im Rahmen des BLK-Modellversuchsprogramms SINUS arbeitete eine baden-württembergische Arbeitsgruppe von 1999 bis 2003 und dokumentierte ihre Arbeit in einer Reihe von beispielhaften Unterrichtsansätzen für den Mathematikunterricht in der Hauptschule, der Realschule und in im Gymnasium.
 Außerdem hat der SINUS-Koordinator Hartmut Köhler eine Dokumentation „Erfahrungen – Reflexionen – Perspektiven“ herausgegeben.
 Die in diesem Heft wiedergegebenen Zitate von beteiligten Lehrern sind ein wichtiger Bezugspunkt für die nachfolgenden Überlegungen, in die die Arbeitsgruppe eingetreten ist, um die Fortführung der erreichten Innovationen der Unterrichtskultur unter veränderten Rahmenbedingungen – Leistungsstandards, Vergleichsarbeiten – zu prüfen. Sie wendet sich damit aus pädagogischer Verantwortung und Sorge einer Frage zu, die in Zeiten bevorstehender Vergleichsarbeiten und zu erfüllender Leistungs-Regel​standards ein zentrales Problem der zugleich geforderten schul- und kollegiumsinternen Reformarbeit von essentieller und existentieller Bedeutung ist!

„Systemzwang und Selbstbestimmung“ lautete der Haupttitel eines Buches von Hartmut von Hentig (Stuttgart 1968
). Der Rückgriff auf von Hentig dient nicht der Rückerinnerung, wie eine pädagogisch richtige Gesamtschule aussehen könnte – als eine außerordentlich erfolgreiche „Schule für alle Kinder“ kann man heute die Praxis der Bielefelder Laborschule studieren –, sondern soll daran erinnern, dass in modifizierter Form das alte Strukturproblem fortbesteht: Systemzwang und Selbstbestimmung. „Systemzwang“ nannte von Hentig die gesamtgesellschaftlichen Strukturen, die unsere Gesellschaft in die Krise treiben, indem sie sich als zu starr erweisen, um auf den sozialen und ökonomischen Wandel flexibel und produktiv reagieren zu können. „Selbstbestimmung“ war für Hentig diejenige unabdingbare Ressource innerhalb des Humankapitals, die gefördert werden muss, wenn die junge Generation zukunftsfähig sein soll. Aber was heißt das konkret? Wie viele Freiheits-(„Spiel“-)Räume und wie viele Differenzierungsmöglichkeiten bestehen in​​nerhalb der derzeitigen systemischen Betriebsformen der öffentlichen staatlichen Schulen? Welche konkreten Folgen müsste es z.B. haben, wenn – entsprechend der Landesverfassung – mit § 1 Abs. 1 des baden-württembergischen Schulgesetzes ernst gemacht werden würde? Dort wird die Aufgabe der Schule u.a. dahingehend bestimmt, „dass jeder junge Mensch ohne Rücksicht auf Herkunft oder wirtschaftliche Lage das Recht auf eine seiner Begabung entsprechende Erziehung und Ausbildung hat und dass er zur Wahrnehmung von Verantwortung, Rechten und Pflichten in Staat und Gesellschaft sowie in der ihn umgebenden Gemeinschaft vorbereitet werden muss.“ Dies ist z.B. die Begründung für den Betrieb eines Landesgymnasiums für Hochbegabte, aber doch wohl kaum eine Rechtfertigung für jährlich 10.000 Hauptschüler in Baden-Württemberg ohne Abschluss? Oder: Ist der Systemzwang „dreigliedrige weiterführende Schule“ mit dem Folgezwang der zu frühen Auslese noch vertretbar? Oder: Ist der neue Systemzwang „Lei​stungs​stan​dards als Regelstandards“ mit dem Folgezwang „teaching to the test“ mit den Arbeitsformen selbstbestimmten und selbstorganisierten Lernens vereinbar? Oder: Wie verträgt sich eine punktuelle Leistungsmessung mit dem Erfordernis der Ver​mittlung und Dokumentation von Kompetenzen? 

Paragraph 1 des Schulgesetzes formuliert, so hätte man früher gesagt, den „Schul​​zweck“: wie schon erwähnt in Absatz 1 die Ermöglichung der Wahrnehmung des Rechtes auf Erziehung und Ausbildung zur Vorbereitung der späteren Wahrnehmung der politischen und gesellschaftlichen Rechte und Pflichten, sodann in Absatz 2 neben der Vermittlung von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten „in Verantwortung vor Gott, im Geiste christlicher Nächstenliebe“ die Anleitung zu Mitmenschlichkeit und Friedensliebe, zu Liebe zu Volk und Heimat, zu Achtung und Toleranz, zu Leistungswille, Eigenverantwortung und sozialer Bewährung; die Anerkennung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung; die Vermittlung von Urteils- und Entscheidungsfähigkeit in politischen und staatsbürgerlichen Angelegenheiten; die Vorbereitung auf die späteren Lebens- und Berufsaufgaben.

Leider findet man nirgends einen Hinweis darauf, wie dies denn zu bewerkstelligen sei, sofern es sich überhaupt um Ziele handelt, deren Erreichung realistischerweise eine Aufgabe der Schule sein kann bzw. an bestimmte Betriebsvorgaben und -formen gebunden ist. Konkretisierungen finden sich bekanntlich in den allgemeinen Teilen der heute so genannten „Bildungspläne“, schulformbezogen ausformuliert, mit einem gemeinsamen Vorwort von Hartmut von Hentig, aber auch hier fehlt eine „pädagogische Betriebsanleitung“. (Das ist vergleichsweise so, als hätten wir eine Straßenverkehrsordnung, den Führerschein, die Mahnung, den Straßenverkehr nicht zu gefährden, aber für unser Auto keine Batterie, keinen Treibstoff, keinen Zündschlüssel und keine technische Betriebsanleitung.) Den Hinweis darauf hat der Gesetzgeber in § 38 Abs. 2 des Schulgesetzes versteckt: „Der Lehrer trägt im Rahmen der in Grundgesetz, Verfassung von Baden-Württemberg und § 1 dieses Gesetzes niedergelegten Erziehungsziele und der Bildungspläne sowie der übrigen für ihn geltenden Vorschriften und Anordnungen die unmittelbare pädagogische Verantwortung für die Erziehung und Bildung der Schüler.“ Und wie wird, praktisch gesehen, eine Lehrkraft ihrer „unmittelbaren“, d.h. ihr allein übertragenen Verantwortung gerecht? Oder wann nicht? Und wie stellt man das fest? Und welche praktischen Folgen müsste das haben?

Viele Fragen, keine Antworten. Erst wenn der Schulzweck pädagogisch formuliert wird, und zwar so, dass diese Formulierung die Betriebsform der Schule und des Unterrichts charakterisiert, lässt sich eine praktikable und wirksame Betriebsanleitung entwickeln. Daraus ergibt sich die Gliederung der folgenden Ausführungen: 1. der Schulzweck, pädagogisch formuliert; 2. Betriebsformen von Schule und Unterricht; 3. Betriebsanleitungen für schulisches Lehren und Lernen.

1. Der Schulzweck, pädagogisch formuliert

Was die Schule alles vermitteln und erreichen soll, ist teils selbstverständlich – denn dazu wurde sie eingerichtet, nämlich: im Rahmen ihrer Möglichkeiten Kenntnisse und Fertigkeiten, Einstellungen und Haltungen zu vermitteln –, ist teils zu hoch gegriffen oder illusionär oder problematisch, teils außerhalb ihres des Wirkungskreises. Die Unklarheit darüber, was Schule und Unterricht tatsächlich können oder auch nicht oder was sie (bisher) vorgeben zu können, bildet den Hintergrund der Aufgeregtheiten über PISA-Befunde und den Ruf nach Tests und „Qualitätsmanagement“.

Pädagogisch gesehen haben Schule und Unterricht den Zweck, die Schüler zu me​thodisch kontrolliertem und selbständigem Arbeiten und Lernen, Denken und Verstehen anzuleiten. In der Vermittlung der Methode und der Anbahnung der Selbständigkeit besteht die Aufgabe und die reale Möglichkeit der Schule, ihre Schüler zu erziehen und zu bilden. Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule ist nicht neben, sondern innerhalb ihres Kerngeschäfts angesiedelt: im Unterricht. 

Die systematische methodische Anleitung zur Selbständigkeit ist das Charakteristikum schulischer Lernorte im Unterschied zu anderen und bildet dadurch auch den Kern der Professionalität von Lehrern: als Fachleute für Vermitteln und Aneignen in größeren Kursformen können sie nachhaltiges Lernen lehren. 

Die Formulierung von Johann Friedrich Herbart „Erziehung durch Unterricht“ aus dem frühen 19. Jahrhundert gilt nicht nur unverändert, sondern intensiviert dadurch, dass heute durch Unterricht vor allem auch Schlüsselqualifikationen und Kompetenzen vermittelt werden sollen.

2. Betriebsformen von Schule und Unterricht 
Aus diesem pädagogischen Schulzweck ergeben sich unterschiedliche schulische und unterrichtliche Betriebsformen. Wiederum pädagogisch gesehen sind sie danach zu unterscheiden und zu bewerten,  

· ob sie Arbeiten und Lernen, Denken und Verstehen zu den zentralen Tätigkeiten der Schüler während ihres Aufenthaltes in der Schule machen, oder ob sie die strukturelle Trennung von Lehrer-Lehrtätigkeit am Vormittag im so genannten „Unterricht“ und Schüler-Lern-Tätigkeit am Nachmittag mit oder ohne privater „Lernhilfe“ praktizieren;

· ob sie Unterricht als lehrerbasierte Wissensweitergabe durchführen, oder ob sie die eigentliche Aufgabe des Lehrers in den Mittelpunkt stellen: das Arbeiten und Lernen, Denken und Verstehen der Schüler durch Anleitungen und Materialien, durch Strukturierungen und Methodisierungen zu unterstützen, während der Schüler die seinen Voraussetzungen und Möglichkeiten entsprechende Aufgabe der Informationsrecherche übertragen bekommt.

Ineffektive Betriebsformen sind – schulzweckwidrig! – durch fragend-entwickelnden Unterricht im 45-Minuten-Takt und pure Wissensvermittlung gekennzeichnet. Die Ineffektivität ist durch reformpädagogische Erfahrungen und neurowissenschaftliche Befunde leicht zu erklären: die Gehirne der Schüler werden von selbstgesteuerter Lerntätigkeit abgehalten, deshalb reagieren die Schüler durch Desinteresse, Lern- und Leistungsverweigerung, „Störungen“, Schulmüdigkeit. 

Effektive Betriebsformen sind – schulzweckadäquat! – durch die Intensivierung der interessegeleiteten Ei​gentätigkeit der Schüler charakterisiert sowie durch das konsequente Vermeiden von Störungen der angeleiteten Arbeits- und Lern-, Denk- und Verstehenspro​zesse bei den Schüler(gruppe)n durch Lehrerinterventionen. 
Effektive Betriebsformen entwickelte die europäisch-amerikanische Reformpädagogik seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert (école active, Tat-Schule, Arbeitsschule, Projekt-Methode, Freinet-Pädagogik usw.), sie leben bis heute vor allem in den reformpädagogisch orientierten Landerziehungsheimen und Reformschulen
 und hier im Südwesten in den Schulen des Marchtaler Plans. Auf breiter Front haben sich effektive Betriebsformen in den Grund- und in den beruflichen Schulen durchgesetzt, die Gymnasien sind – von wenigen Ausnahmen abgesehen – noch am weitesten davon entfernt. Was hier möglich ist, belegen auf eindrucksvolle Weise die Erfahrungsberichte aus dem SINUS-Projekt (wie Anm. 3), wenn auch noch häufig in der Fokussierung auf „Unterrichtsgeschehen“; z.B.:

„Die vier Projektjahre setzten für die am Projekt beteiligten Kolleginnen und Kollegen einen Prozess in Gang, der auf den Unterricht und die Rolle des Lehrers nachhaltige Auswirkungen hatte. War die Teilnahme am WUM-Projekt zu Beginn eher bestimmt durch Neugier, Zufall und Interesse, wurde im Laufe der vier Jahre aus der Pflicht, neue Unterrichtsformen auszuprobieren, Freude am Unterrichten, Experimentieren und Verändern des bisherigen Unterrichtsstils. Die Unterrichtsvorbereitung selbst wird nicht mehr nur als lästige Pflicht angesehen. Das Unterrichtsgeschehen hat sich entscheidend geändert. Nach den vier Projektjahren stellen wir fest:

· Stetiger Methodenwechsel macht den Unterricht für Schüler und Lehrer attraktiver.

· Eine sinnvolle Balance von Lehrervortrag, lehrerzentriertem Unterricht und schüleraktivem problemorientiertem Vorgehen ist anzustreben.

· Die Lehrer ziehen sich häufiger aus dem Unterrichtsgeschehen zurück. Nur wenige Stunden werden vollständig lehrerzentriert unterrichtet.

· Weniger Stress und Hektik im Unterricht. (...)

· Bei den Schülern ist eine Verbesserung der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit festzustellen. Die Selbständigkeit und das Selbstbewusstsein der Schülerinnen und Schüler nehmen zu.

· Die Auswirkungen auf die beteiligten Klassen sind unverkennbar. Das Interesse an der Mathematik für interessierte Schüler wird größer.

· Durch Gruppenarbeit und selbständiges Entdecken werden methodische, kommunikative und personale Kompetenzen gefördert.

· Schwächere Schülerinnen und Schüler können von der Lehrkraft besser gefördert werden. ...“ (S. 48)

3. Betriebsanleitungen für schulisches Lehren und Lernen 
Aus dem bisher Gesagten ergeben sich zwar keine Betriebsanleitungen i.S. von „Rezepten“, wohl aber regulative Prinzipien
, die beachtet sein wollen, wenn ein effektiver schulischer Arbeits- und Lernbetrieb dem Schulzweck und den Betriebsformen entsprechend stattfinden soll. Ich nenne nur diese:

· Selbstbestimmtes Lehren

Lehrkräfte müssen ihren Unterricht (bleiben wir der Kürze bei diesem Ausdruck) mit ihren Aufgabenstellungen in ihren offenen Lehr-Lern-Arran​ge​ments durchführen können. Und das ist nun die erfreuliche Konsequenz des so offen formulierten § 38 (2) des baden-württembergischen Schulgesetzes: Aus der „unmittelbaren pädagogischen Verantwortung“ des Lehrers für seinen Unterricht folgt nicht die Pflicht, den Lehrauftrag lege artis wahrzunehmen, sondern auch die Freiheit, ihn in der Praxis so auszugestalten, wie es die eigene pädagogische Einsicht gebietet. Daher ist die methodische und didaktische Ausgestaltung des schulischen Arbeitsalltags für Lehrer und Schüler weder anzeige- noch genehmigungspflichtig. Der Gesetzgeber geht von der selbstverantwortlichen Selbstbestimmtheit der Berufspraxis der Lehrer aus.

· Selbstbestimmtes und Selbstorganisiertes Lernen

Schüler müssen ihre schulische Lernarbeit nach ihren Voraussetzungen und Möglichkeiten, nach ihren Interessen und gemeinsam mit anderen selber organisieren und durchführen und die Ergebnisse präsentieren können. „Ich muss den Fähigkeiten der Schüler als Lehrer Raum zur Entwicklung geben. Das ist nur in einem Unterricht möglich, der selbständiges Arbeiten, Irrtum und Erfolg, Argumentieren und soziales Miteinander zulässt und fördert. Die Fähigkeiten werden [nämlich] nicht durch die Aufgaben selbst ausgebildet, sondern durch die Art, wie man mit ihnen umgeht.“ (Ebd., S. 7, aus der Hauptschule) „Die Selbständigkeit der Schüler wurde gefordert, gefördert und gestärkt. Arbeitsformen, die die Kooperation zwischen den Schülern fordern, haben zugenommen, der Anteil des Frontalunterrichts hat deutlich abgenommen. Unterrichtsstoff wird nicht in kleinen Portionen, sondern in komplexen Zusammenhängen bearbeitet. Die Bearbeitung einer Aufgabe samt Besprechung bzw. Präsentation kann mehrere Unterrichtsstunden in Anspruch nehmen. Die Lehrerrolle hat sich geändert: Im Unterricht ist der Lehrer nicht mehr das Zentrum aller Lernprozesse, sondern Beobachter und Berater, der nur bei Schwierigkeiten in Anspruch genommen wird bzw. von sich aus eingreift, wenn er es für notwendig erachtet.“ (Ebd., S. 40, aus der Realschule) „... der beste Maßstab für guten Unterricht [ist] noch immer die Lernbereitschaft der Schüler“, schrieb Hartmut von Hentig 1968.
 Eine erste wirklich durchgearbeitete Handreichung dazu existiert und hat sich in der Fortbildung vielfach bewährt.

· Individualisiertes Lernen

„Offene Aufgaben fördern und entwickeln selbständiges Denken, schüleraktive Unterrichtsformen wie Planarbeit, Lernen an Stationen, Gruppenpuzzle fordern ein selbständiges Zeitmanagement und Selbständigkeit in der Erarbeitung der vorgegebenen Themen.“ „Durch diese Unterrichtsformen können Schülerinnen und Schüler selbständig werden, weil sie aus verschiedenen Angeboten das auswählen können, was ihrem Lerntypus, ihren Interessen, ihrem Vorwissen und ihrem persönlichen Leistungsvermögen am besten entspricht. Es ist nötig, eigene Lösungswege zuzulassen, da Schülerinnen und Schüler eben nicht alle auf die gleiche Weise an ein Problem herangehen. Wie wir wissen, ist das Vorgehen beim Lösen von Problemen bei verschiedenen Schülerinnen und Schülern schon vom Ansatz her unterschiedlich.“ (S. 53, aus dem Gymnasium)

· Lernen mit Erfolgszuversicht und ohne Leistungsdruck

„Je mehr die Schüler im Unterricht eigenständig arbeiten, individuell einen Weg suchen, niederschreiben, was und wie und warum sie tun, skizzieren, was sie wollen, suchen, denken,... und je stärker der Lehrer das auch wirklich zur Kenntnis nimmt, ständig, den Lernprozess wirklich begleitet, desto weniger ist die Klassenarbeit als solche Informationsquelle gefragt, sie ist dann eher ein besonders ausgeprägter Fall eines ständig vorkommenden Geschehens.“ (Ebd. S. 25f.)

· Lernen im fehlerfreundlichen Unterricht

„Wir haben in den letzten 4 Jahren unsere Einstellung zum Schülerfehler geändert. Während wir früher versucht haben, durch vorgegebene Musterlösungen und frühzeitiges Automatisieren Fehler der Schüler zu vermeiden, bekommen die Schüler jetzt Gelegenheit, eigene Lösungswege zu finden. Die dabei auftretenden Fehler betrachten wir als Möglichkeit, Denkvorgänge der Schüler zu erkennen. Diese Überlegungen werden dann in oft kontroversen Aussprachen mit Hilfe von Tafelanschrieben ausgetauscht. Dabei ergeben sich manchmal recht eigenwillige, aber mathematisch korrekte Lösungswege.“ (S. 15, aus der Hauptschule)

· Selbstbestimmte Leistungsbewertung

Nur selbstbestimmtes Bewerten von Leistungen fundiert das Selbstwertgefühl und fördert Qualitätsbewusstsein, nur selbstbestimmte Bewertungsformen messen an den individuellen Voraussetzungen und Anstrengungen, Niveaus und situativen Umständen, nur sie sind für die Schüler lerndiagnostisch valide und verständlich. Wünschenswert sind „Dialogbögen“, wie sie in der Lehrlingsausbildung bei DaimlerChrysler verwendet werden mit Bewertungen und Beurteilungen, Einschätzungen von Defiziten usw. durch den Ausbilder und den Lehrling, so dass Differenzen sichtbar werden können und der weitere Qualifikationsprozess gemeinsam geplant, kontrolliert und korrigiert werden kann. Überhaupt sollten die schulischen Leistungsbewertungen sich an den Verfahren der beruflich-betrieblichen Ausbildung orientieren: Grundlagen sind nicht punktuelle Überprüfungen, sondern die Sammlung von Arbeitsergebnisse mehrerer erledigter praktischer Aufgaben (Portfolio).

Die Betriebsanleitungen sind auf folgende Resultate hin gedacht:

· Die Schüler steigern ihre Neugier und Leistungswilligkeit. Durch methodische Anleitung und Ermutigung zu Selbständigkeit erwerben sie Kompetenz und Persönlichkeit. Sie respektieren ihre Lehrer als Vorbilder. Sie bleiben als Altschüler der Schule aktiv unterstützend verbunden.

· Die Lehrkräfte bewahren und fördern individuell und ko-konstruktiv ihre Arbeitsfähigkeit und Berufszufriedenheit, das Kollegium pflegt und fördert die gemeinsame Innovativität. 

· Die Schulkultur vermittelt allen Schülern die Gewissheit, dass sie alle willkommen sind, dass man sie mag, dass man ihnen hilft, ihren Platz zu finden.

· Die Eltern unterstützen die schulische Erziehungs- und Bildungsarbeit, auch durch ehrenamtliches Engagement.

Das Anleitungsmanual enthält hat u.a. Hinweise zu:

· Vom Sinn der Schule

Sinn und Zweck der selbstbestimmten Lern- und Bildungsprozesse ist trefflich in Pindars „Werde der Du bist“ zum Ausdruck gebracht; Paul Geheeb wählte es als Motto der von ihm gegründeten Odenwaldschule (Oberhambach bei Heppenheim an der Bergstraße). Diese Formulierung ist deshalb so trefflich, weil sie ein Paradox formuliert: Wie kann jemand etwas werden (sollen/wollen), wovon er keine Kenntnis hat bzw. haben kann (von seiner eigenen Entwicklung nämlich)? Hier endet die Pädagogik nicht, sondern hier beginnt sie. Eben dies ist die Herausforderung der bildenden Selbsterziehung und des erziehenden und bildenden Unterrichts: Der Heranwachsende soll sich selbst entdecken, er soll „ein Werk seiner selbst werden“ (Pestalozzi), und die Schule soll ihn dabei unterstützen; mehr kann sie nicht, da auch ihr das Ziel unbekannt ist. Gute Noten sind ja ganz hübsch und erfreuen die Kinder. Gute PISA-Rankings wären auch ganz hübsch, betreffen aber niemanden wirklich. Kinder und Heranwachsende müs​sen auch in der Schule Antworten bekommen (oder finden können) auf die wichtigeren Fragen wie „Wer mag mich?“, „Wem kann ich mich anvertrauen?“, „Wo gehöre ich hin?“, „Was kann aus mir werden?“, „Was kann/muss ich dazu beitragen?“, „Wer hilft mir dabei?“ Woran man übrigens sieht, dass alles, was in der Schule und im Schulleben wichtig ist, einen Namen und ein Gesicht hat und dass die förderlichen erweckenden Beziehungen und Begegnungen den Geist und den Gehalt der Schule und des Unterrichts ausmachen und nicht „Stoff“ und „Struktur“!

· Die Arbeitsweise der Schule

Und wie macht sie das? Alle reformpädagogischen Prinzipien der der Tat- und Arbeitsschule, der école active, der Projektmethode usw. lassen sich so zusammenfassen: „Erkläre es mir, und ich vergesse es. Zeige es mir, und ich behalte es. Lass es mich tun, und ich verstehe es.“ (Konfuzius) Dass es in höheren Klassen nicht ohne Erklärungen abgeht, wenn höhere Verstehensprozesse ermöglicht werden sollen, kann gar nicht in Abrede gestellt werden. Aber zumeist bleibt den Schülern keine Zeit, diese womöglich auch selber herauszufinden (z.B. durch Befragen der Schüler der Klassen über ihnen); sie sollen Dinge behalten, die im Schulbuch stehen oder die sie richtig ins Heft notiert, mit denen sie zumeist aber keine eigene Anschauung oder keine Umgangserfahrung verbinden
; oder es werden den Schülern gar keine Zeit und keine Arbeitsmaterialien zur Verfügung gestellt, um selber etwas tun zu können. Könnte es sein – um Siegfried Bernfeld in seinem „Sisyphus“ (1925) abzuwandeln –, dass die Schule selbst es ist, die die Zukunft verhindert, die sie verspricht? 

· Vom Zweck des Lernens und von Programm und Angebotsstruktur der Schule: Diversifizierung und Anreicherung

Zweck des Lernens ist nicht nur das Verfügen über Grundwissen, sondern vor allem auch die Förderung der „Vielseitigkeit der Interessen“, wie Herbart vor 200 Jahren formuliert hat. Das macht nur einen Sinn, wenn die Schule diese Vielseitigkeit in den angebotenen An- und „Ab“-Schlüssen“ widerspiegelt. 

Die Odenwaldschule z.B. berichtete im Jahre 2003 (OSO-Nachrichten, Heft 71, S. 94) von folgenden Abgängern und Übergängern (jeweils Anzahl der Schüler/innen): 

Abschluss der Klasse 10 

mit erweitertem Hauptschulabschluss: 4, mit Realschulabschluss: 19, versetzt in die Klasse 11 der Gymnasialen Oberstufe: 3

Abschluss der Klasse 11: 5

Abschluss der Klasse 12: 1, zusätzlich mit dem schulischen Teil der Fachhochschulreife: 2, mit Fachhochschulreife und Gesellenprüfung der Metallbauer: 5

dito mit Gesellenprüfung als Schreiner: 1

Abschluss der Klasse 13: mit der allgemeinen Hochschulreife: 20, mit Abitur und CTA-Prüfung: 7

Nicht erst die demographische Entwicklung und die Fi​nanzsituation des Landes und der Kommunen sollte dazu führen, dass – beson​ders im ländlichen Raum – die Angebots- und Abschluss-Struktur der wei​ter​führenden Schulen überdacht werden muss. Sondern die bereits jetzt fehlenden Ausbildungsplätze und die relative Orientierungslosigkeit der Abiturienten sollten dazu führen, dass allgemeine Schulbildung und berufliche Orientierung bzw. Grundausbildung einander angenähert werden.

· „Die Schule als Institution erzieht“

Diese Sentenz von Siegfried Bernfeld im „Sisyphus“ zieht die Summe der Einsichten in das Erziehungspotential einer Schulgemeinde als Ort von Sozialerfahrungen in Ernstsituationen. Auf eine Schule als Unterrichtsvollzugsanstalt, auf Lehrer als Personen zur Deckung des Unterrichtsbedarfs, auf einen Schulbetrieb der Langeweile reagieren Schüler heute so, wie sie zum Missvergnügen der Schule und der Lehrer reagieren: Sie fühlen sich um einen Lebens- und Arbeitsalltag betrogen, der Sinn macht, weil dieser Schulalltag mit ihren Entwicklungsaufgaben und Lebensentwürfen wenig oder nichts zu tun hat. Die Reformpädagogik und ihre Schulen sind seit 100 Jahren die konstruktive erfolgreiche Antwort auf diese Befunde. Jede gute Ganztagsschule muss schon aus diesen pädagogischen Gründen und nicht erst zur Ermöglichung von sozialer Integration nur der Immigrantenkinder und zur Förderung politischer Bildung „Unterricht“ in ganz neue Lebensvollzüge und Erfahrungsfelder einlagern. Enja Riegel hat dies mit der Helene-Lange-Schule für eine staatliche öffentliche Stadtschule vorgemacht
, und die Kinofilme „Rhythm is it“ und „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ haben sinnenfällig gezeigt, „wie man’s macht“.

4. Fazit: Selbstbestimmung gegen Systemzwang

PISA-Zeiten mit Leistungsstandards und Vergleichsarbeiten drohen zu Systemzwang-Zeiten zu werden. Systemzwänge hatte Hartmut von Hentig als krisenverschärfende identifiziert. Genau so könnte es jetzt für die öffentlichen staatlichen Schulen kommen, wenn der kreativen Unterrichtskultur durch Vergleichs- druck der Garaus gemacht werden würde. Warum erlebte die Reformpädagogik mit kreativen Lernumgebungen ihren Siegeszug in den Grundschulen und Landerziehungsheimen? Nicht zuletzt auch deswegen, weil deren pädagogische Arbeit am Schluss nicht durch ein formalisiertes Berechtigungs-Fest​stel​lungs​ver​fahren dementiert bzw. im Vorhinein korrumpiert wird (wie es derzeit vermehrt ab Klasse 3 droht!).

Sehr zu Recht formuliert die WUM-Gruppe im SINUS-Projekt daher: „Wir halten im Auge: Die Klassenarbeit darf die Ansätze lebendigen Mathematikunterrichts nicht zunichte machen, sondern soll sie im Gegenteil noch fortsetzen. Also wird sie kreatives Arbeiten fördern müssen. Erste Anfänge kann man setzen, indem man ‚zusätzliche Pluspunkte’ vergibt für gute Ansätze, originelle Einfälle, zusätzliche Bemerkungen zum ‚Witz der Sache’, für kritische Stellungnahme zum Unvermögen an einer Stelle, selbständige Weiterarbeit, Zusätze usw., wie es mancher Lehrer, der um ein gutes und fruchtbares Arbeitsklima bemüht ist, immer schon tut.“ (Ebd. S. 27) Und weiter: „Zukünftige Lehrpläne und Bildungsstandards müssen daher zu einer wirklichen Reduktion der Inhalte führen, um Lehrern und Schülern Handlungsspielräume im Unterricht zu ermöglichen. Kontraproduktiv könnte sich im Sinne einer solchen Verlagerung von mehr Entscheidungskompetenz an die Schulen jedoch eine Ausweitung von zentralen Prüfungen auswirken. Zentral gesellte Prüfungen bergen immer die Gefahr in sich, das sich der Unterricht zu sehr an den später geprüften Aufgaben orientiert und zu einem Paukunterricht verkommt, der zwar zur Befriedigung der Eltern, Schüler und auch Lehrer zu scheinbar guten Ergebnissen führt, das gewünschte Betreiben von Mathematik und damit auch tiefere Einsichten in die Mathematik jedoch verhindert.“ (Ebd. S. 67) 

Eben dies hatte schon im Februar des Jahres 1890 Graf Paul Yorck von Wartenburg, Mitglied des preußischen Herrenhauses, an seinen philosophischen Ge​sprächspartner Wilhelm Dilthey anlässlich der Abitur-Frage geschrieben
: „Es [das Abitur] wird einfach und ganz aufgehoben. Hundert Jahre ist es ungefähr alt und hat je mehr es ausgebildet wurde, desto mehr Übles gestiftet. Ursprünglich intentionirt als Zeugniß, ist es Unterrichtszweck geworden. Das Reglement ist damit Unterrichtsnorm, ja Unterrichtsgegenstand geworden. An seine Stelle tritt lediglich das Gutachten des Direktors und des Lehrerkollegiums. Schon das wird gleichsam die Glasglocke abheben, freie Luft und Initiative schaffen und mit gesteigerter persönlicher Verantwortung Fröhlichkeit des Lehrens.“

Dies trat bekanntlich nicht nur nicht ein, sondern wurde hierzulande zum Zentralabitur verschärft. Man ist versucht zu kommentieren „Und ist es Wahnsinn, hat es doch Methode“... 

Es gibt Lehren aus der Geschichte, daher auch aus dieser: Selbstbestimmung ist nie gewährt worden, sondern musste immer erkämpft werden. Diese Aufgabe und diese Erfahrung steht den Lehrerinnen und Lehrern der öffentlichen staatlichen Schulen noch bevor. Sie sollten sich bald auf die Suche nach Bündnispartner machen! 

Anschrift des Autors

Prof. Dr. Ulrich Herrmann

Engelfriedshalde 101

72076 Tübingen

Tel. 07071/61876

uherrmann-tuebingen@t-online.de
www.forum-kritische-paedagogik.de

� Vortrag am 25.4.2006 im Landesinstitut für Schulentwicklung Stuttgart auf Einladung der baden-württembergischen ehem. Arbeitsgruppe „Weiterentwicklung der Unterrichtskultur im Fach Mathematik (WUM)“ im Rahmen des BLK-Modell�ver�suchsprogramms SINUS.


� Schriftenreihe des Landesinstituts für Erziehung und Unterricht, Hefte Materialien Mathematik Nr. 49, 54, 60, 62, 63. Stuttgart: LEU 2001-2003. 


� M 64, Stuttgart 2003.


� Mit dem Untertitel „Über die Bedingungen der Gesamtschule in der Industriegesellschaft“.


� Vgl. eindrucksvoll formuliert „Unsere Standards“ unter � HYPERLINK "http://www.BlickUeberDenZaun.de" ��www.BlickUeberDenZaun.de�, eine reformpädagogisch-kritische Alternative zu den sog. „Bildungsstandards“ der KMK. 


� Damit meint man Grundsätze, denen vielfältige Formen der Verwirklichung entsprechen können. Das ist unabdingbar, denn pädagogischen Handeln ist kein technisches (i.S. der Herstellung von etwas), sondern ein praktisches (d.h. eine kommunikative Subjekt-Subjekt-Interaktion). 


� Wie Anm. 4, S. 125.


� Martin Herold/Birgit Landherr: Selbstorganisiertes Lernen. Ein systemischer Ansatz für Unterricht. 2. Aufl. Hohengehren 2003. – Dies. (Hrsg.): SOL – 2 Praxisbände. Hohengehren 2005.


� Vgl. die Beispiele in der „Negativen Dokumentation“ bei von Hentig (wie Anm. 4), S. 153ff.


� Hier kann der Einwand gemacht werden, die OSO sei eine südhessische Gesamtschule. Nun wohl, das erleichtert solche Diversifizierungen und Anreicherungen. Aber innerhalb der Gliederung Realschule/Gymnasium müssten diese deshalb nicht unmöglich sein, wenn man von dem überaus misslichen Umstand absieht, dass mit dem G8-Gymnasium der Um- und Überstieg nach Klasse 10 de facto unmöglich gemacht worden ist und dass „normale“ staatliche öffentliche Schulen keine Ausstattung mit Werkstätten wie die OSO haben.


� Enja Riegel: Schule kann gelingen! Wie unsere Kinder wirklich fürs Leben lernen. Frankfurt/ M. 2004, TB-Ausgabe 2005.


� Briefwechsel zwischen Wilhelm Dilthey und dem Grafen Paul Yorck von Wartenburg, 1877-1897. Halle/S. 1923, S. 100f.
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